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Pauschbeträge für Auslandsreisen 

Zum Jahreswechsel wurden die Pauschebtrage für Unterkunft und 
Versorgungsmehraufwendungen wieder angepasst. 

Zum Jahreswechsel sind wieder einmal die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und 
Übernachtungskosten angepasst worden. Das Bundesfinanzministerium hat eine aktualisierte Tabelle 
veröffentlicht. Unter den deutschen Nachbarländern ergeben sich Änderungen bei den Niederlanden und 
Dänemark. Für die großen europäischen Staaten (Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien) 
bleiben die Beträge unverändert. 

Dachsanierung und -verpachtung für Solaranlage 

Es gibt Neues zur Sanierung asbesthaltiger Dächer und der 
Dachverpachtung gegen Übernahme der Dachsanierung. 

Auf immer mehr Häusern findet sich eine Photovoltaikanlage. Dass Solarstrom im Trend liegt, zeigt auch die 
aktuelle Berichterstattung zum rasant steigenden Förderbetrag für Solarstrom. Wer sich eine Solaranlage aufs 
Dach setzt, muss allerdings nicht nur die Einspeisevergütung im Auge behalten. In steuerlicher Hinsicht ist es 
vor allem die Umsatzsteuer, die immer wieder neue Fragen aufwirft. Das Bayerische Landesamt für Steuern 
hat sich jetzt zur Handhabung einer Dachverpachtung an einen Solaranlagenbetreiber geäußert, der als 
Gegenleistung die Dachsanierung übernimmt. 

Es gibt nämlich immer häufiger den Fall, dass der Betreiber einer Photovoltaikanlage nicht mehr auch 
Eigentümer des Gebäudes ist, auf dem die Anlage montiert ist. Stattdessen pachten die Anlagenbetreiber die 
Dachfläche über eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren vom Eigentümer. Ähnlich der Dachvermietung für 
Mobilfunkmasten liegt hier eine umsatzsteuerfreie Grundstücksvermietung vor. Allerdings besteht in der Regel 
die Möglichkeit, zur Steuerpflicht zu optieren. Erfolgt die Dachüberlassung gegen Entgelt, sind aus Sicht der 
Finanzverwaltung keine weiteren Besonderheiten zu beachten. 

Übernimmt der Anlagenbetreiber dagegen als Gegenleistung für die Dachüberlassung die Sanierung des 

 



 

 

Daches, wird es ein wenig komplizierter. Dann liegt nämlich ein tauschähnlicher Umsatz vor, bei der der 
Hauseigentümer vom Anlagenbetreiber eine Werklieferung erhalten hat, die sofort in sein Eigentum übergeht. 
Der Anlagenbetreiber muss die Werklieferung dem Hauseigentümer in Rechnung stellen und kann wiederum 
selbst aus der Dachsanierung den Vorsteuerabzug geltend machen. 

Umgekehrt muss der Hauseigentümer die Werklieferung sofort als Anzahlung für die noch nicht erbrachte 
Dachverpachtung versteuern, wenn er zur Umsatzsteuer optiert hat. Weil die Werklieferung unmittelbar in das 
Gebäude und nicht in das Unternehmen "Dachverpachtung” eingeht, ist für die Frage, ob der Hauseigentümer 
aus der Dachsanierung einen Vorsteuerabzug geltend machen kann, die Nutzung des Gebäudes selbst 
entscheidend. 

Schließlich sind die Finanzämter noch angewiesen, in solchen Fällen bei den Anlagebetreibern einen Antrag 
auf Istbesteuerung nach Möglichkeit abzulehnen. Der Anlagenbetreiber hätte bei der Istbesteuerung nämlich 
sofort den vollen Vorsteuerabzug aus der Dachsanierung, während die Gegenleistung in Form der 
Dachüberlassung über den gesamten Pachtzeitrum gestreckt zu versteuern wäre. Darin sieht die 
Finanzverwaltung einen ungerechtfertigten Liquiditätsvorteil für den Anlagenbetreiber. 

Auch das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat sich mit der Dachsanierung für eine Solaranlage befasst. Von 
dort kommt nämlich ein aktuelles Urteil, in dem das Finanzgericht feststellt, dass ein Hausbesitzer die 
Vorsteuer aus der Erneuerung eines asbesthaltigen Daches geltend machen kann. Im Streitfall war das Dach 
grundsätzlich noch in Ordnung, aber wegen der asbesthaltigen Isolierung wäre die Montage der 
Photovoltaikanlage ohne Sanierung nicht zulässig gewesen. In diesem Fall sieht das Gericht keine private 
Veranlassung, zumal nur die Dachhälfte erneuert wurde, auf der später die Solaranlage montiert wurde. 

Vorsteuerabzug nur noch bei unternehmerischer Verwendung 

Eine Lieferung oder Leistung berechtigt nicht mehr zum Vorsteuerabzug, 
wenn sie von Anfang an für eine nichtunternehmerische Verwendung 
vorgesehen ist. 

Das Leben von Unternehmern wird wieder ein bisschen komplizierter, denn die Finanzverwaltung übernimmt 
nun die geänderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zum Vorsteuerabzug. Der Bundesfinanzhof hatte 
im letzten Jahr mehrfach entschieden, dass der Vorsteuerabzug für eine Lieferung oder Leistung 
ausgeschlossen ist, wenn die Leistung von Anfang an für eine nichtwirtschaftliche Verwendung vorgesehen 
ist. Statt einer Besteuerung der Wertabgabe zum Zeitpunkt der unentgeltlichen Entnahme soll also in solchen 
Fällen erst gar kein Vorsteuerabzug mehr möglich sein. 

In einem langen Schreiben hat sich das Bundesfinanzministerium nun detailliert mit den Urteilen des 
Bundesfinanzhofs befasst und Regeln für den künftigen Vorsteuerabzug aufgestellt. Ein Beispiel aus dem 
Schreiben zeigt, dass die korrekte Handhabung des Vorsteuerabzugs nun zum Teil eine sehr detaillierte 
Kenntnis des Umsatzsteuerrechts verlangt: Ein Unternehmer, der für ein Gewinnspiel einen Laptop und zwei 
Konzertkarten kauft, kann für den Laptop erst gar keinen Vorsteuerabzug geltend machen, während bei den 
Konzertkarten die Gesamttätigkeit entscheidend ist. 

 

Es gilt also nun entsprechend der Urteile, dass ein Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, soweit er 
Leistungen für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erbringung entgeltlicher Leistungen verwenden will. 
Zwischen Eingangs- und Ausgangsleistung muss ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang bestehen; 
nur mittelbar verfolgte Zwecke sind unerheblich. Beabsichtigt der Unternehmer bereits bei Leistungsbezug, 
die bezogene Leistung nicht für seine wirtschaftliche Tätigkeit, sondern ausschließlich und unmittelbar für eine 
unentgeltliche Entnahme zu verwenden, ist er nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

Plant der Unternehmer eine Leistung teilweise für seine wirtschaftliche Tätigkeit und teilweise für eine 
nichtwirtschaftliche Tätigkeit zu verwenden, darf er nur im Umfang der beabsichtigten Verwendung für seine 
wirtschaftliche Tätigkeit den Vorsteuerabzug geltend machen. Ein Recht zum vollen Vorsteuerabzug besteht 



 

 

bei einer gemischten Verwendung nur, wenn es sich bei der nichtwirtschaftlichen Tätigkeit um eine 
Privatentnahme handelt. Privatentnahmen in diesem Sinne sind nur Entnahmen für den privaten Bedarf des 
Unternehmers als natürliche Person und für den privaten Bedarf seines Personals, nicht aber beispielsweise 
eine Verwendung für ideelle Zwecke eines Vereins. 

Ob eine Leistung für das Unternehmen bezogen wird, hängt davon ab, ob ein direkter und unmittelbarer 
Zusammenhang mit einem Ausgangsumsatz besteht. Fehlt ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren Ausgangsumsätzen, kann der 
Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, wenn die Kosten für die Eingangsleistung zu seinen 
allgemeinen Aufwendungen gehören und damit Bestandteil des Preises der von ihm erbrachten Leistungen 
sind und die wirtschaftliche Gesamttätigkeit zu Umsätzen führt, die zum Vorsteuerabzug berechtigen. 

Ändert sich nachträglich die Verwendung einer ursprünglich für nichtwirtschaftliche Zwecke bezogenen 
Leistung, erfolgt keine Vorsteuerkorrektur, denn die Berichtigung eines unterbliebenen Vorsteuerabzugs setzt 
unter anderem voraus, dass ein Vorsteuerabzug ursprünglich möglich gewesen wäre. Bei einem gemischt 
genutzten Gegenstand kommt es darauf an, ob die nichtunternehmerische Nutzung eine Privatentnahme oder 
eine nichtwirtschaftliche Nutzung im engeren Sinne ist: Eine Erhöhung der Nutzung für nichtunternehmerische 
Zwecke ist in beiden Fällen als unentgeltliche Wertabgabe zu versteuern. Führt die Änderung der Verhältnisse 
dagegen zu einer Erhöhung der Nutzung für unternehmerische Tätigkeiten, ist bei einer bisher 
nichtwirtschaftlichen Nutzung eine Vorsteuerberichtigung zu Gunsten des Unternehmers aus 
Billigkeitsgründen möglich. Bei einer teilweisen Privatnutzung dagegen unterbleibt eine Vorsteuerberichtigung, 
weil der Unternehmer bereits beim Leistungsbezug die Möglichkeit auf vollständige Zuordnung zum 
Unternehmen und damit verbundener Versteuerung der Privatnutzung hatte. 

Die neuen Regelungen sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Es wird jedoch von der Finanzverwaltung 
nicht beanstandet, wenn sich der Unternehmer für Eingangsleistungen, die vor dem 31. März 2012 bezogen 
werden, auf die bisher geltende Verwaltungsauffassung beruft. Dabei ist eine nur partielle, ausschließlich auf 
den ungekürzten Vorsteuerabzug beschränkte Berufung auf die bisherige Verwaltungsauffassung nicht 
zulässig. Wer von dieser Übergangsregelung Gebrauch macht, muss stattdessen über den gesamten 
Zeitraum der Nutzung die zutreffende Belastung eines Endverbrauchs über die Wertabgabenbesteuerung 
sicherstellen. 

Bitte beachten Sie außerdem, dass für die nichtunternehmerische Verwendung von Immobilien insbesondere 
wegen der vor einem Jahr eingeführten Anti-Seeling-Regelung weitere Sonderregeln gelten. Hier galt also 
schon vor diesem Schreiben, dass der Vorsteuerabzug nur für den unternehmerisch genutzten Teil möglich 
ist. Entsprechend ist daher in allen Fällen der teilunternehmerischen Grundstücksnutzung auch eine Berufung 
auf die Nichtbeanstandungsregelung nicht zulässig. 

Absenkung der Beteiligungsgrenze bei Einlagen und Einbringungen 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Absenkung der 
Wesentlichkeitsgrenze im Jahr 1999 will die Finanzverwaltung nun auch 
auf Einlagen und Einbringungen anwenden. 

Für die Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze bei der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 
von 25 % auf 10 % im Jahr 1999 sieht das Bundesverfassungsgericht eine verfassungswidrige Rückwirkung, 
soweit auch ältere Wertsteigerungen erfasst werden. Wertsteigerungen, die bis zur Verkündung des Gesetzes 
entstanden sind, müssen steuerfrei bleiben, falls sie nach der alten Rechtslage steuerfrei hätten realisiert 
werden können. Diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts will die Finanzverwaltung nun ebenso 
für Einlagen und Einbringungen anwenden und hat dazu ein ausführliches Schreiben veröffentlicht, in dem die 
praktische Anwendung der Entscheidung auf Einlagen und Einbringungen geregelt wird. 

 



 

 

Doppelte Haushaltsführung von unverheirateten Paaren 

Das Finanzgericht Münster hat unverheirateten Paaren den Nachweis 
einer doppelten Haushaltsführung etwas erleichtert. 

Unverheiratete Paare haben immer mehr Schwierigkeiten, das Finanzamt dazu zu bewegen, eine doppelte 
Haushaltsführung anzuerkennen. Gute Nachrichten kommen nun vom Finanzgericht Münster, denn das hat 
nun bei einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft die doppelte Haushaltsführung anerkannt, obwohl sich die 
Frau nicht an den Kosten der gemeinsamen Wohnung beteiligt hatte. Eine finanzielle Beteiligung an den 
Kosten des Haushalts und eine Meldung als Erstwohnsitz sind für eine doppelte Haushaltsführung nicht 
zwingend erforderlich. Das seien nur Indizien, die für eine doppelte Haushaltsführung sprechen, meint das 
Gericht. Allerdings hat das Gericht auch die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, der den Fall nun wohl 
ebenfalls wird beurteilen müssen. 

Ergänzung: Sachbezugswerte 2012 

In diesem Jahr ist ein Frühstück mit 1,57 Euro anzusetzen, und der 
Sachbezugswert für die Komplettverpflegung für einen Tag beträgt 7,30 
Euro. 

Die letzte Ausgabe enthält einen Druckfehler bei den Sachbezugswerten 2012: Bitte beachten Sie, dass der 
kalendertägliche Sachbezugswert 2012 für ein Frühstück nicht 1,60 Euro, sondern unverändert nur 1,57 Euro 
beträgt.  

Außerdem führen die Rundungsregeln dazu, dass in diesem Jahr noch ein zusätzlicher Tageswert zu 
berechnen ist. Die Sachbezugswerte werden nämlich jedes Jahr neu in der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung festgelegt, die allerdings jeweils nur die Sachbezugswerte für einen 
Monat nennt. Für freie Verpflegung werden dabei nicht nur der Gesamtbetrag (219 Euro in 2012) sondern 
auch die drei Teilbeträge für Frühstück (47 Euro in 2012) sowie Mittag- und Abendessen (jeweils 86 Euro in 
2012) ausgewiesen. 

Daneben enthält die Verordnung auch noch eine Anleitung zur Berechnung der Tageswerte. Dafür müssen 
die Monatswerte durch 30 geteilt und dann kaufmännisch auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet 
werden. Weil in diesem Jahr bei der Berechnung der Tageswerte alle drei Teilbeträge (1,57 Euro für ein 
Frühstück, 2,87 Euro für ein Mittag- oder Abendessen) aufgerundet werden müssen, führt deren Addition zu 
einem Rundungsfehler. Für die Komplettverpflegung mit einem Frühstück, Mittagessen und Abendessen an 
einem Tag ist also nicht die Summe der Einzelbeträge (1,57 + 2,87 + 2,87 = 7,31) anzusetzen, sondern ein 
Dreißigstel des Gesamtmonatsbetrags (219 : 30 = 7,30). Zudem ist bei der Division des Gesamtbetrags in 
diesem Jahr gar keine Rundung notwendig. 

Erd- und Pflanzarbeiten im Garten als Handwerkerleistung 

Auch für Kosten für die Neuanlage eines Gartens gewährt der 
Bundesfinanzhof die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen. 

Nachdem das Finanzamt die Gartenarbeiten nicht zum Steuerabzug zulassen wollte, zog eine Familie vor 
Gericht. Das Finanzamt argumentierte, in diesem Fall dienten die Handwerkerleistungen nicht der Re-
novierung, Erhaltung oder Modernisierung, sondern der Herstellung des Gartens. Der BFH sah das anders: 
Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen gibt es auch für Erd- und Pflanzarbeiten im Garten. Dabei ist 
es ohne Belang, ob der Garten neu angelegt oder ein naturbelassener Garten umgestaltet wird. 



 

 

Zivilprozesskosten weiterhin nicht abziehbar 

Die Finanzverwaltung akzeptiert die Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
zur Abziehbarkeit von Prozesskosten nicht. 

Nach der langjährigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs galt bislang, dass Kosten von Zivilprozessen in 
der Regel nicht zwangsläufig erwachsen und daher keine außergewöhnlichen Belastungen darstellen. Eine 
Berücksichtigung als außergewöhnliche Belastung kam nur ausnahmsweise in Frage, wenn der Steuerzahler 
ohne den Rechtsstreit Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen 
Bedürfnisse nicht mehr befriedigen zu können. 

Im Mai 2011 hat der Bundesfinanzhof nun seine Rechtsauffassung geändert und lässt den Abzug von 
Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen dann zu, wenn der Steuerzahler darlegen kann, dass 
die Rechtsverfolgung oder -verteidigung eine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig 
erscheint. Begründet hatte das der Bundesfinanzhof damit, dass jemand, der sein Recht durchsetzen will, 
nicht Selbstjustiz üben kann. In einem Verfassungsstaat muss er zwingend den Rechtsweg beschreiten, 
womit die Prozesskosten zwangsläufig entstehen. 

Auf dieses Urteil hat das Bundesfinanzministerium jetzt mit einem Nichtanwendungserlass reagiert, in dem 
auch gleich angedeutet wird, dass sich das Ministerium um eine Gesetzesänderung bemühen wird, die die 
bisherige Rechtslage wieder herstellen wird. Als Grund gibt das Ministerium an, dass der Finanzverwaltung 
für eine eindeutige, zuverlässige und rechtssichere Einschätzung der Erfolgsaussichten eines Zivilprozesses 
und der Motive der Verfahrensbeteiligten keine Instrumente zur Verfügung stehen. 

Außerdem sei von der neuen Rechtsprechung eine erhebliche Anzahl von Fällen betroffen. Prozesskosten 
könnten daher auch für eine Übergangszeit nicht als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. 
Wer also dennoch für die zurückliegenden Jahre seine Prozesskosten noch steuerlich geltend machen will, 
wird sich auf jeden Fall auf ein Finanzgerichtsverfahren einstellen müssen. Für das neue Jahr wird eine 
Berücksichtigung angesichts der angedeuteten Gesetzesänderung wohl in jedem Fall ausgeschlossen sein. 

Basiszins für die Bewertung des Betriebsvermögens 

Zum Jahreswechsel ist der Basiszins für vereinfachte 
Ertragswertverfahren um rund 1 % gesunken. 

Wie jedes Jahr hat das Bundesfinanzministerium den Basiszins bekannt gegeben, der für die Bewertung von 
Betriebsvermögen und Gesellschaftsanteilen nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren zur Anwendung 
kommt. Der Basiszins beträgt in diesem Jahr 2,44 Prozent. Das ist fast ein Prozent weniger als noch im 
letzten Jahr anzusetzen war. 

Grenzüberschreitende Erbschaftbesteuerung soll einfacher werden 

Die EU-Kommission will mit einem Maßnahmenpaket die 
grenzüberschreitende Besteuerung von Erbschaften einfacher gestalten 
und Doppelbesteuerungen abbauen. 

EU-Bürger, die ausländisches Vermögen erben, sehen sich häufig einer Besteuerung durch mehr als einen 
Mitgliedstaat gegenüber. In Extremfällen kann es sogar vorkommen, dass das gesamte geerbte Vermögen in 
Steuern gezahlt werden muss, wenn verschiedene Mitgliedstaaten das Recht auf Besteuerung beanspruchen 



 

 

oder ausländische Erbschaften höher besteuern als Erbschaften im Inland. Um diese Probleme anzugehen, 
hat die EU-Kommission jetzt ein umfangreiches Paket an Empfehlungen verabschiedet, das die 
Mitgliedstaaten aufgreifen sollen. Damit sollen Doppelbesteuerungen vermieden und Hürden für 
Kleinunternehmen beim Betriebsübergang abgebaut werden. 

Steuerbescheide erst ab März 

Die Finanzverwaltung kann in diesem Jahr Steuererklärungen für 2011 
erst ab Anfang März bearbeiten, womit Steuerbescheide nicht vor Mitte 
März zu erwarten sind. 

In diesem Jahr müssen schnelle Steuerzahler länger als gewohnt auf ihren Steuerbescheid warten. Darauf 
weist die Oberfinanzdirektion Koblenz hin, denn gesetzliche Änderungen geben Arbeitgebern, Versicherungen 
und anderen Institutionen eine Frist bis zum 28. Februar, um die für die Steuerberechnung benötigten Daten 
(Lohnsteuerbescheinigungen, Beitrags- und Rentenbezugsmitteilungen etc.) an die Finanzverwaltung zu 
liefern. Daher können die Finanzämter in den meisten Fällen erst ab März die Einkommensteuererklärungen 
endgültig bearbeiten, sodass der Steuerbescheid nicht vor Mitte März beim Steuerzahler ankommt. 

Steueranmeldungen immer pünktlich abgeben 

Verspätete Steueranmeldungen könnten zumindest bei großen 
Anmeldebeträgen ein Strafverfahren zur Folge haben. 

Die verzögerte Abgabe der Lohnsteueranmeldung oder der Umsatzsteuervoranmeldung ist nach allgemeiner 
Meinung eine Steuerhinterziehung auf Zeit, wenn der Unternehmer vorsätzlich die Zahlung durch die 
verspätete Abgabe der Steueranmeldung verzögert. 

Vor diesem Hintergrund hat eine Änderung in den Richtlinien für Steuerstrafsachen für etwas Wirbel gesorgt. 
Dort wurde nämlich der Passus gestrichen, der die Finanzbeamten anwies, verspätete Steueranmeldungen 
nicht an die Strafsachenstelle zu melden, was nahelegt, dass zukünftig jede verspätete Steueranmeldung ein 
Steuerstrafverfahren zur Folge haben kann. 

Das Bundesfinanzministerium hat nun aber erklärt, dass diese Änderung nur wegen der verschärften 
Anforderungen bei der Selbstanzeige erfolgt ist. Die nachträgliche Abgabe der Steueranmeldung galt nämlich 
gleichzeitig als Selbstanzeige, die bisher grundsätzlich strafbefreiende Wirkung hatte. Jetzt ist aber zumindest 
bei Beträgen über 50.000 Euro keine automatische Straffreiheit mehr vorgesehen, sodass hier durchaus ein 
Strafverfahren denkbar ist. 

Grundsätzlich sollten Sie also verstärkt auf eine pünktliche Abgabe der Anmeldungen achten, insbesondere 
bei großen Steuerbeträgen. Das Ministerium hat aber auch festgestellt, die Finanzverwaltung werde auch 
weiterhin mit Augenmaß und Besonnenheit bei verspätet eingegangenen Steueranmeldungen agieren. Einen 
Rechtsanspruch auf die Kulanz des Finanzamts gibt es allerdings nicht. 

Steuerprüfer des Bundes erhalten Rüge vom Bundesrechnungshof 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofs hat es wenig gebracht, dass für 
die Betriebsprüfung nicht mehr allein die Länder zuständig sind. 

Betriebsprüfungen sind für Unternehmen nie ein erfreuliches Thema. Nun hat auch der Bund mit dem Thema 
zu kämpfen, denn der Bundesrechnungshof hat den Steuerprüfern des Bundes ein schlechtes Zeugnis 



 

 

ausgestellt: Von 2006 bis 2011 habe das Bundeszentralamt für Steuern nur in drei Fällen selbst die Initiative 
für eine Betriebsprüfung ergriffen. Allerdings sei es in allen drei Fällen um denselben Konzern gegangen, und 
selbst dabei musste erst der Rechnungshof das Bundesfinanzministerium um eine Prüfung durch das 
Bundeszentralamt bitten. 

Neben der Passivität der Bundessteuerprüfer kritisiert der Rechnungshof auch die schlechte Zusammenarbeit 
mit den Ländern, die bis 2006 noch allein für die Steuerprüfung zuständig waren. Wichtige Daten aus den 
Ländern würden beim Bund entweder gar nicht oder nur unvollständig ankommen. Ob der Bericht zu einer 
Änderung führt, steht in den Sternen: Bisher wurden die Kassandrarufe des Bundesrechnungshofs von der 
Politik mindestens ebenso oft ignoriert wie sie aufgegriffen wurden. 

Kosten für die Adoption eines Kindes nicht abziehbar 

Die mit einer Adoption verbundenen Kosten sind keine 
außergewöhnliche Belastung. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass die Kosten für die Adoption eines Kindes keine 
außergewöhnliche Belastung sind. Im Hinblick darauf, dass der Bundesfinanzhof mittlerweile auch die Kosten 
für eine heterologe künstliche Befruchtung als außergewöhnliche Belastung anerkennt, hatten die klagenden 
Eltern gehofft, ihre Adoptionskosten steuerlich geltend machen zu können. Das Finanzgericht beruft sich aber 
auf frühere Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, der bisher die steuerliche Berücksichtigung abgelehnt hat. 
Jetzt erhält er jedoch die Möglichkeit, im mittlerweile anhängigen Revisionsverfahren seine Rechtsprechung 
zu ändern. 

 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Elke Garreis 
Steuerberaterin 
Auenstrasse 4 
80469 München 
  
Tel :   + 49  89 168 777 
Fax:   + 49  89 13 999 595 
Mobil: + 49 172  77 82 872 
  
email:info@steuerberatung-garreis.de  
www.steuerberatung-garreis.de 
 

  
 

mailto:info@steuerberatung-garreis.de

